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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Gemeinde Enkenbach-Alsenborn hat 2013 den Bebauungsplan zur Errichtung eines Bio-
masseheizkraftwerkes aufgestellt. Um nun die Betriebsabläufe für das Biomasseheizkraftwerk zu 
optimieren, sind bauliche Änderungen vorgesehen. Insbesondere soll durch eine größere Über-
dachung die Aufbereitung der Brennstoffe optimiert werden. Da diese baulichen Maßnahmen 
nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechen, soll nun der Bebauungsplan ent-
sprechend geändert werden, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für diese Be-
triebsoptimierung zu ermöglichen. 
 
Am 15.12.2021 hat der Gemeinderat der Gemeinde Enkenbach-Alsenborn den Aufstellungsbe-
schluss und den Vorentwurf der Bebauungsplanänderung gebilligt. Vom 11.08.2022 bis 
12.09.2022 wurde die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Parallel wurden auch 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange angeschrieben. Am 07.03.2023 wurde 
die Abwägung beschlossen und dem Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmt. Vom 
20.04.2023 bis 22.05.2023 wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und 
die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
durchgeführt. Somit hatten die Öffentlichkeit und die Behörden genügend Zeit, Hinweise und An-
regungen zum Entwurf des Bebauungsplanes abzugeben.  
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berücksichti-
gung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Abteilung Erdgeschichte 
Niederberger Höhe 1 
56077 Koblenz 

24.04.2023 keine 

2.  Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern 
Morlauterer Straße 20 
67657 Kaiserslautern 

26.05.2023 keine 

3.  Kreisverwaltung Kaiserslautern 
Abteilung Bauen und Umwelt 
Lauterstraße 8 
67657 Kaiserslautern 

25.03.2023 keine 

4.  Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH 
Ingersheimer Straße 20 
70499 Stuttgart 

30.05.2023 keine 

5.  Planungsgemeinschaft Westpfalz 
Bahnhofstraße 1 
67655 Kaiserslautern 

24.05.2023 keine 

6.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Friedrich-Ebert-Straße 14 
67433 Neustadt 

11.05.2023 keine 

7.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
Dienststelle Kaiserslautern 
Röchlingstraße 1 
67663 Kaiserslautern 

17.05.2023 Hinweis 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

8.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Westpfalz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

  

9.  SWK Stadtwerke Kaiserslautern  
Versorgungs-AG 
Bismarckstraße 14 
67655 Kaiserslautern 

04.05.2023 keine 

10.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Speyer 
Kleine Pfaffengasse 10 
67346 Speyer 

28.04.2023 Hinweise 

11.  Creos Deutschland GmbH 
Am Zunderbaum 9 
66424 Homburg 

28.04.2023 Hinweise 

12.  Amprion GmbH 
Bestandssicherung Leitungen 
Robert-Schuman-Straße 7 
44263 Dortmund 

02.05.2023 keine 

13.  Landesforsten Rheinland-Pfalz 
Forstamt Otterberg 
Otterstraße 47 
67697 Otterberg 

26.04.2023 keine 

14.  Pfalzwerke Netz AG 
Wredestraße 35 
67059 Ludwigshafen 

25.04.2023 keine 

15.  Ortsgemeinde Hochspeyer 
Hauptstraße 121 
67691 Hochspeyer 

25.04.2023 keine 

16.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
NL Südwest 
PTI 11 
Pirmasenser Straße 65 
67655 Kaiserslautern 

02.05.2023 Hinweis 

17.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

07.06.2023 Hinweise 

 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, die ab-
gegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung abgedruckt 
und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die Sachdarstellun-
gen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Stellungnahmen aus der Öffentlich-
keitsbeteiligung werden aus Datenschutzgründen anonymisiert. Die Originalstellungnahmen kön-
nen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Enkenbach-Alsenborn eingesehen werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Erdge-

schichtliche Denkmalpflege, Direktion Landesarchäologie, Koblenz vom 24.04.2023 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aus Sicht der Denkmalfachbehörde GDKE/Direktion Landesarchäologie/Erd-
geschichtliche Denkmalpflege keine Bedenken bestehen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.2 Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität Kaiserslautern vom 26.05.2023 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass seitens des LBM gegen den Bebauungsplan keine grundsätzlichen 
Bedenken bestehen. Es wird auf die Stellungnahmen vom 12.11.2014, 14.02.2013 sowie 
24.07.2012 hingewiesen.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.3 Stellungnahme der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Abteilung Bauen und Umwelt, 

Kaiserslautern vom 25.05.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Über eine Abbuchung aus der Ökokontomaßnahme im Schneckental wird nach 
Satzungsbeschluss, wie gewünscht, die Kreisverwaltung informiert.  
 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.4 Stellungnahme der Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Stuttgart vom 

30.05.2023 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass gegen die Maßnahme keine Einwände geltend gemacht werden. Es wird auf 
die im Planbereich befindlichen Telekommunikationsanlagen hingewiesen, und dass bei konkre-
ten Bauvorhaben entsprechende Auskünfte über den vorhandenen Leitungsbestand einzuholen 
sind.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.5 Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Westpfalz, Kaiserslautern vom 

24.05.2023 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aus Sicht der Regionalen Raumordnung gegen die Planung keine Bedenken 
vorgetragen werden.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.6 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Ge-

werbeaufsicht, Neustadt vom 11.05.2023 
 
Sachbericht: 
 
Es erklärt, dass aus Sicht des Immissionsschutzes gegen die Bauleitplanung weder Bedenken 
noch Anregungen vorgetragen werden.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.7 Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern vom 
17.05.2023 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Eigentumsfragen werden noch geklärt. Diese sind jedoch nicht Inhalt des 
Bebauungsplanes. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.8 Stellungnahme des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Westpfalz, Kaisers-

lautern vom 05.05.2023 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass zur vorgenannten Planänderung seitens des DLR Westpfalz keine Bedenken 
bestehen. Auch sind keine Verfahren, Planungen oder sonstigen Belange hierdurch berührt. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.9 Stellungnahme der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG, Kaiserslau-
tern vom 04.05.2023 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass gegen das o. g. Vorhaben seitens der Stadtwerke Kaiserslautern keine Ein-
wände bestehen, da durch die Änderung des Bebauungsplanes die Stadtwerke Kaiserslautern 
nicht betroffen sind. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.10 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 

Landesarchäologie, Außenstelle Speyer vom 28.04.2023 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Dass die Festlegung der Belange der Direktion Landesarchäologie in den Hinweisen der Textli-
chen Festsetzungen ihren Niederschlag gefunden hat und sich die GDKE damit einverstanden 
erklärt, wird zur Kenntnis genommen. Die sonstigen Punkte sind ohne Belang und in den Unter-
lagen ausreichend dargestellt. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.11 Stellungnahme der Creos Deutschland GmbH, Homburg vom 28.04.2023 
 
Sachbericht: 
 
Die Creos Deutschland GmbH weist noch einmal auf ihre bestehenden Gasleitungen angrenzend 
an das Plangebiet hin. Dabei handelt es sich um eine Gasleitung DN 80 und eine Gasleitung 
DN 100 sowie eine stillgelegte Gasleitung. Die Abstände im 4 m Schutzstreifen zu beachten.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Da sich die Gasleitung östlich des Plangebietes an der Bundesstraße befindet und somit nicht im 
Änderungsbereich des Bebauungsplanes, ist eine weitere Berücksichtigung der Planung nicht 
erforderlich. Eine Abwägung ist ebenfalls nicht erforderlich.  
 
 
2.12 Stellungnahme der Amprion GmbH, Bestandssicherung Leitungen, Dortmund vom 

02.05.2023 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass im Planbereich des Bebauungsplanes keine Höchstspannungsleitungen der 
Amprion GmbH verlaufen. Auch seien keine Planungen für diesen Bereich vorgesehen.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.13 Stellungnahme des Forstamtes Otterberg vom 26.04.2023 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aus forstlicher Sicht keine Bedenken bestehen, da kein Wald betroffen sei. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.14 Stellungnahme der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen vom 25.04.2023 
 
Sachbericht: 
 
Die Pfalzwerke Netz AG erklärt, dass im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
derzeit keine Versorgungseinrichtungen der Pfalzwerke Netz AG liegen. Es wird nochmal auf die 
allgemeine Planauskunft der Pfalzwerke Netz AG hingewiesen.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.15 Stellungnahme der Ortsgemeinde Hochspeyer vom 25.04.2023 
 
Sachbericht: 
 
Seitens der Ortsgemeinde Hochspeyer wird erklärt, dass keine Einwände oder Eingaben beste-
hen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.16 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Kaiserslautern vom 

02.05.2023 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu bestehenden Leitungen der Deutschen Telekom Technik GmbH werden zur 
Kenntnis genommen und sind bei weiteren Erschließungsmaßnahmen zu beachten. Eine Berück-
sichtigung im Bebauungsplan ist nicht erforderlich. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
Hinweis: 
Es lag ein Lageplan mit den Bestandsleitungen bei. 
 
 
2.17 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Was-

serwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kaiserslautern vom 07.06.2023 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass sich aus fachtechnischer Sicht gegen die Unterlagen des Ingenieurbüros 
keine grundsätzlichen neu zu bewertenden Änderungen ergeben haben, werden zur Kenntnis 
genommen.  
 
Die Hinweise zur Abfallwirtschaft hinsichtlich der Zwischenlagerungen des Grünschnittes werden 
zur Kenntnis genommen, sind jedoch nicht Inhalt des Bebauungsplanes und sind in der weiteren 
Planung mit der SGD Süd abzustimmen. Die Hinweise zu den Lagerflächen werden zur Kenntnis 
genommen. Auch das ist nicht Inhalt des Bebauungsplanes und wird durch den Anlagenbetreiber 
geprüft. Eine Änderung in der Planung ist nicht erforderlich, somit ist eine Abwägung nicht erfor-
derlich.  
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen ein. 
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Der Gemeinderat Enkenbach-Alsenborn hat die eingegangenen Anregungen und Hinweise sach-
gerecht geprüft und untereinander abgewogen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
 
 
Enkenbach-Alsenborn, den …………….. 
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